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Dearbeitung der schon NA. 4ö, 250 n. 205 genannten Schrift, 

vgl. H. F. Scmun in Zs. RG. Kan. Abt. 16, 448fT.); JuRANNES 

SCHLEXZ, 'Oas Kirchenpatronat in R öhmen. Beiträge zu seiner 

Geschichte und Rechtsentwicklung' (Quelle11 und Forsehungen aus 

dE'm Gebiete der Geschichte n. 4, Reichenberg 1928). 

302. GKIW TBLLJcNllACH, "Die bischöflich pas~auischcn 

Eigenklöster und ihre Vogteien' (Eherings Hist. Studien Heft 

173, Berlin 192~), sammelt und untersucht das einschlägige 

Quellenmaterial fiir ein lokal hegrenztes Gebiet und sucht es fiil' 

die Erkenntnis der rechtlichen Verhältnisse systematisch auszn· 

nutzen. Einleitend gibt er einen quellenmäßig belegten Überblick 

über das bischöfliche Eigenklosterwesen nml seine Entwicklung 

bis zum Ende des 12 .. Jh., wobei ihlll die Sichtung eines großen 

Teils des mknndlichen Materials, wie sie in der Germania poutitiria 

vorliegt, sehr zustatten kommt. Er untersucht hierauf das 

Eigenklosterrecht, die Klostervogtei und die Klosterimmunität und 

würdigt hesonuPrs die Bedeutnng tles Eigenklosterwesen~ flir die 

Entwicklung der Landesherrlichkeit der Passauer Bischöfe und der 

Bahenberger. 

303. In Zs. HG. Kan. Abt. 17 (192~), 1-1&2 verölTentlieht 

GEoJt(< RATIIGEN, 'Untersuchungen iiber die eigenkirchemeeltt­

lichen Ekmente der Kloster- und Stiftsvogtei vornehm· 

lidt nach thüringischen Urkunden bis zum Beginn des 13. Jh.' 
Et· 11ntersucht die Griinderfarnilienvoglei und die Zu~tändigkcit 

des Vogteigerichtes an Hand des reichlichen urkundlichen Ma­

terials. 

::10-l. lm II.Jb. 48 (I 028), 19:3-207 h::mdelt P. BRO\U: S .. J. 
iiber 'Die Abendmahlsprobe im MA.'. Im ersten Teil stellt 

er eine Reihe von Fällen zusammen, in denen die Kommunion 

als Reinigungsmittel von angeklagten Geistlichen verlangt wurde; 

in das kanonische Recht hatte dies Verfahren durch zwei Kanones 

der Wormser Synode vom J. 868 Eingang gefunden. Am hc­

rühmtesten sind die beiden Fälle, in Jenen der Papst vou den 

Königen Lothar II. (869) und Heimich IV. (I 077) angeblich ver­

langte, daft sie die Kommunion zum Beweis ihrer Unschuld 

empfingen. Im zweiten Teil untersucht Vf. die Frage, ob diese 

Abendmahlsprobe im MA. als Ordal angesehen sei, und ist ge­

neigt sie zn bejahen. Diese Art des Gottesurteils war besonder·s 

in Deutschland gebräuchlich, weniger in Frankreich unJ Italien, 


